
Beilage Nr. 1/1980 

Gesetz vom 
ändert wird. 

, mit dem das Wiener Gasgesetz ge-

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Das Wiener Gasgesetz, LGBl. für Wien Nr. 17/1954, in der Fassung 
der Gesetze LGBl. für Wien Nr. 13/1966, 19/1971 und 27/1978 wird 
wie folgt geändert: 

1. § 4 hat wie folgt zu lauten: 

"§ 4. ( 1) Die Handhabung der Bestimmungen dieses Gesetzes ob­
liegt dem Magistrat. Über Berufungen entscheidet die Landesre­
gierung. 

(2) Dem Magistrat steht insbesondere das Aufsichtsrecht 
über die Ausführung, den Betrieb und die Benützung der Gasan­
lage zu. Zu diesem Zweck dürfen Grundstücke und Räume betre­
ten werden. Der Inhaber einer Gasanlage ist verpflichtet, all.e 
erforderlichen Auskünfte zu geben. 

(3) Der Magistrat hat nötigenfalls den Inhaber einer 
Gasan1age zu verhalten, diese imierhalb angemessener, drei 
Monate nicht übersteigender Frist in guten, den gesetzlichen 
Vorschriften und den Erfahrungen der technischen Wissenschaf­
ten entsprechenden Zustand zu versetzen. 

(4) Bei u:mnittelbarer Gefahr ist der Magistrat berech­
tigt, alle zu ihrer Beseitigung notwendigen Maßnahmen, wie 
die Absperrung der Gasanlage, ohne vorausgegangenes Verfah­
ren gegen nachträgliche Vorschreibung der Kosten an d.en Ver­
pflichteten durchzuführen. Die Vorschreibung der Kosten hat 
mit Bescheid zu erfolgen. 
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(5) Eine unmittelbare Gefahr im Sinne des Abs. 4 ist ins­
besondere auch dann anzunehmen, wenn durch die Unterbrechung 
der Gasversorgung die notwendige Beheizung von Aufenthaltsräu­
men unmöglich wird und deshe.lb eine Gefährdung der Gesundheit 

von Menschen nicht auszuschließen ist. Der Magistrat hat sich 
bei der Wiederherstellung der Gasversorgung auf die hiezu un­
umgänglich notwendigen h'.Ia.ßnahmen zu beschränken. 

(6) Auf Grund dieses Gestzes erlassene Bescheide haben 
dingliche Wirkung, wenn ihre Verpflichtungen den Eigentümer 
der Liegenschaft treffen. Für alle Kosten, die der Stadt Wien 
für einen im Wege der Ersatzvornahme (§ 4 VVG 1950) in Voll­
ziehung dieses Gesetzes vollstreckten Auftrag erwachsen sind, 
besteht in diesem Fall an der Liegenschaft für die Stadt Wien 
ein gesetzliches Vorzugspfandrecht vor allen privaten Pfand­
rechten. Ein gleiches gilt fUr jene Kosten, die auf Grundei­
ner Maßnahme gemäß Abs. 4 erwachsen. 

(7) Erachtet sich im Falle der durch das Gasversorgungs­
unternehmen gemäß§ 6 Abs. 3 getroffenen Verfügungen der Inha­
ber in seinen Rechten verletzt, dann ist er berechtigt, die 
Entscheidung des Magistrates zu begehren. 

(8) Eine Gasanlage ist mangelhaft, wenn sie nicht nach 
den Bestimmungen dieses Gesetzes hergestellt, instandgehalten 
oder betrieben wird." 

2. Im§ 9 hat an die Stelle des Betrages von 3 000 S der Be­
trag von 30 000 S zu treten. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 



ERLÄUTERNDE BEMERKUNGEN ZUM ENTWURF EINER NOVELLE ZUM WIENER 
============--== --==--==-====- == -= 

GASGESETZ ======-

A) Allgemeines 

In der Tagespresse häufen sich alarmierende Meldungen über al­

tersschwache und mit schweren Män,geln behaftete Gasanlagen, die 
trotz der im§ 5 Wiener Gasgesetz bestehenden Verpflichtung 
nicht ordnungsgemäß instandgeha.lten werden. Die Instandhal­
tungspflicht wird fallweise sogar bewußt verletzt, um Nutzmigs­
berechtigten das weitere Wohnen zu verleiden. Dies führt vor 
allen im Winter zu nicht vertretbaren Härten. Es gilt daher, 
aus öffentlichen Rücksichten gegen solche Mißstände wirksam Ab­
hilfe zu schaffen und die Behörde in die Lage zu versetzen, 
Mängel im Wege der Ersatzvornahme beseitigen zu lassen. 

B) Im einzelnen 

Zu § 4: Zum Zweck der Kontrolle besteht bereits derzeit ein Auf­
sichtsrecht des Magistrats. Zur Beseitigung festgestellter Män­
gel an Gasanlagen sollen in Zukunft auch entsprechende Aufträge 
erteilt und - wie schon bisher - bei umnittelbarer Gefahr not­
standspolizeiliche Ma.ßnab:m~n gesetzt werden können. Eine un­
mittelbare Gefahr ist künftig auch bei Gesundheitsgef"ährdung 
von Menschen mangels Beheizbarkeit von Aufentha1tsräumen als 

F~lge eines Gasgebrechens anzunehmen. Im Wegenotstandspolizei­
licher Maßnahmen wird eine Wiederherstellung von Gasanlagen al­
lerdings nur im unumgänglich notwendigen Rahmen möglich sein. 

Um der Stadt Wien die im öffentlichen Interesse hiebei aufge­
wendeten Kosten möglichst zu sichern, soll ein entsprechendes 
Vorzugspfandrecht an der Liegenschaft begründet werden können. 
Diese dem § 129 b Abs. 3 der Bauordnung für Wien entnommene Re­
gelung erhält ihre verfassungsgesetzliche Deckung durch Art. 15 
Abs. 9 B-VG. 
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Zu§ 9: Um wirksame Strafdrohungen zu erzielen, wurde der Straf­
satz zeitgemäßen Verhältnissen angepaßt. 
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